
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen 
  
Gemäß § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ziff. 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028) wurden am 
02.06.2007 die nachstehend genannten Straßen und Wege wie folgt gewidmet: 
  
- Am Schäferland (von der Einmündung Neuenhofer Straße bis Wendeanlage) und 
- Baukloh (von der Einmündung Am Schäferland bis Wendeanlage) 
für den öffentlichen Verkehr;  
 
- der Weg zwischen den Wendeanlagen der Straßen „Baukloh“ und „Am Schäferland“  (Gemarkung  
  Lüdenscheid-Land, Flur 42, Flurstück 294) für den öffentlichen Fußgänger-und Radfahrerverkehr;  
- der Weg, ausgehend von der Biegung der Straße „Baukloh“ bei Grundstück Haus Nr. 10 in nordwestliche 

Richtung (Gemarkung Lüdenscheid-Land, Flur 42, Flurstück 282) für den öffentlichen Fußgängerverkehr. 
 

Lüdenscheid, 26.11.2008 
Der Bürgermeister 
Dzewas 
 


